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Gefahrstoffe am Arbeitsplatz
Genau hinsehen 
lohnt sich!

Fo
to

: D
om

in
ik

 B
us

ch
ar

dt



DGUV Lernen und Gesundheit

www.dguv.de/lug Gefahrstoffe am Arbeitsplatz 06/2016 Folie 2

Aufnahmewege von Gefahrstoffen
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Nasenraum

Einatmen (inhalative Aufnahme) 
Dämpfe, Gase, Rauche, Schwebstoffe, Stäube

Verschlucken (orale Aufnahme)
Feststoffe, Flüssigkeiten, Stäube

Hautresorption (dermale Aufnahme)
Dämpfe, Flüssigkeiten, Gase, Schwebstoffe

Speiseröhre

Luftröhre
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Die richtige Kennzeichnung
Beispiel für ein Kennzeichnungsetikett nach „CLP-Verordnung/GHS“
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Spachtelmasse Komp. 1
Enthält: Styrol, Ethylacetat

Produktidentifikatoren  
Gemischname und  
gefährliche Inhaltsstoffe

Sicherheitshinweise 
(P-Sätze)

Gefahrenpiktogramme 
und Signalwort

Gefahrenhinweise 
(H-Sätze)

Kontaktinformationen 
des Herstellers/
Lieferanten

Nennmenge in der Verpackung, 
die der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht wird

Ergänzende Information, obligatorisch, z. B. ein „e“ nach Fertig-
packungs-Richtlinie 76/211/EWG. Möglich sind auch nicht obligatorische 
Informationen wie firmenspezifische Produkt- oder Barcodes u.a. 

Gefahr

1L e

Acet Chemie GmbH & Co. KG
Acet Chemiestraße 22
D-44149 Dortmund
Tel. +49 (0)231 / 5678-0
Fax +49 (0)231 / 5678-999
www.acet-chemie-gmbh.de

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Schädigt die 
Hörorgane bei längerer oder wiederholter Exposition. 
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. 
Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Haut-
reizungen. Kann die Atemwege reizen. Schädlich für 
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder 
Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in 
die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen 
Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen 
Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen, Dampf nicht 
einatmen. Schutzhandschuhe und Schutzbrille 
tragen. 

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwen-
den. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behäl-
ter dicht geschlossen halten. Bei Verwendung dieses 
Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. 

Inhalt/Behälter mit nicht ausgehärtetem Material den 
örtlichen Sondermüllsammelstellen zuführen. 

Kennzeichnungselemente
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Die „veralteten“ Gefahrstoffsymbole 
nach der Gefahrstoffverordnung 
Gefahrensymbole und -bezeichnungen
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T+
Sehr giftig

F+
Hoch-

entzündlich

T
Giftig

F
Leicht-

entzündlich

Xn
Gesundheits-

schädlich

O
Brandfördernd

C
Ätzend

E
Explosions-
gefährlich

Xi
Reizend

N
Umwelt-

gefährlich
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Die neuen GHS-Gefahrenpiktogramme 
nach CLP-Verordnung

GHS01
Explodierende 

Bombe

GHS02
Flamme

GHS06
Totenkopf mit 

gekreuzten Knochen

GHS03
Flamme über 
einem Kreis

GHS07
Ausrufe-
zeichen

GHS04
Gasflasche

GHS08
Gesundheits-

gefahr

GHS05
Ätzwirkung

GHS09
Umwelt
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Gefahrenklassen und -kategorien 
Gefahrenklassen: Physikalisch-chemische Gefahren, Gesundheitsgefahren 
und Umweltgefahren 
  
CLP-Verordnung/GHS: 28 Gefahrenklassen (z. B. Ozonschicht schädigend) 
Stoffrichtlinie (bisherige Kennzeichnung): 15 Gefährlichkeitsmerkmale 
  
Gefahrenkategorien: Untergliederung innerhalb der Gefahrenklassen zur  
Angabe der „Schwere der Gefahr“ 
  
CLP-Verordnung/GHS: Abstufungen bei allen Gefahrenklassen bis zu  
4 Kategorien
  
Alte Kennzeichnung: Abstufungen nur bei bestimmten Merkmalen  
(z. B. sehr giftig, giftig, gesundheitsschädlich; R 34 „Verursacht Verätzungen“,  
R 35 „Verursacht schwere Verätzungen“, R 38 „Reizt die Haut“ 
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Zusammenhang zwischen Nummerierung 
und Gefahr (1)

Die Gefährlichkeitsmerkmale „sehr giftig“, „giftig“ und „gesundheitsschädlich“ werden nach 
CLP-Verordnung beispielsweise in die Gefahrenklasse „Akute Toxizität“ überführt und darin 
in vier Kategorien unterteilt.

Bei den Gefährlichkeitsmerkmalen „hochentzündlich“, „leichtentzündlich“ und „entzünd-
lich“ erfolgt die Zuordnung nach CLP-Verordnung je nach Aggregatzustand und Erscheinungs-
form der Stoffe (fest, flüssig, gasförmig, Aerosol) sowie der genauen Wirkung in eigene Ge-
fahrenklassen. Diese werden wiederum in bis zu drei Kategorien unterteilt.

Dieser Zusammenhang wird in Abbildung 2 verdeutlicht.
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Abb. 1 Zusammenhang zwischen Nummerierung und Gefahr
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Zusammenhang zwischen Nummerierung  
und Gefahr (2)

In den Tabellen 2 bis 4 sind die Gefahrenklassen mit ihren Bezeichnungen sowie ihren Unter- 
klassen, Kategorien bzw. Typen zusammengestellt.

Kategorie 1
Lebensgefahr
z. B. Blausäure

Kategorie 1
Extrem entzündbar
z. B. Diethylether

Kategorie 2
Leicht entzündbar
z. B. Aceton

Kategorie 3
Entzündbar
z. B. Testbenzin

Kategorie 3
Giftig 
z. B. Methanol

Kategorie 4
Gesundheitsschädlich
z. B. Natriumhydrogensulfit

Kategorie 2
Lebensgefahr 
z. B. Chlor
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 Akute Toxizität Entzündbare Flüssigkeiten 

Abb. 2 Zusammenhang zwischen Nummerierung und Gefahr

Gefahrenklassen
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Signalwörter „Achtung“ und „Gefahr“
-  Informieren über den relativen Gefährdungsgrad und signalisieren  

potenzielle Gefahr

-   Helfen bei der Unterscheidung der Gefährdungskategorien

-   Bei Mehrfacheinstufung der „Schwere der Gefahr“ wird auf dem  
Etikett das Signalwort „Gefahr“* verwendet, das Signalwort „Achtung“**  
erscheint dann nicht.  
  
 

 
* schwerer wiegende Gefährdung    ** bei geringerer Gefährdung
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Gefahrenhinweise (Hazard Statements) 
am Beispiel „Aceton“
(Standard Lösemittel z. B. in Nagellack)

H 2 25 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

 Gefahrenhinweis
 Gruppe der Gefahrenhinweise 
                 2 = Physikalisch-chemische Gefahren 
                      3 = Gesundheitsgefahren 
 4 = Umweltgefahren 
 Laufende Nummer in einer Gruppe

Weitere Gefahrenhinweise für Aceton 
H319: Verursacht schwere Augenreizung 
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen 
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Sicherheitshinweise (Precautionary Statements) 
am Beispiel „Aceton“
P 2 10  Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und   
  anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen
  Sicherheitshinweis 
  Gruppe der Sicherheitshinweise 
  1 = Allgemein 
  2 = Vorsorgemaßnahmen 
  3 = Empfehlungen 
  4 = Lagerhinweise 
  5 = Entsorgung 
  Laufende Nummer in einer Gruppe 
  
Weitere Sicherheitshinweise für Aceton 
P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden 
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen 
P403+P233: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten
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Dieser Foliensatz gehört zu den Unterrichtsmateriali-
en „Gefahrstoffe am Arbeitsplatz“, Juni 2016.

Unter www.dguv-lug.de, webcode: lug840599  
finden Sie zu diesem Thema folgende weitere  
Materialien:
- Kompetenzen
- Didaktisch-methodischer Kommentar
- Hintergrundinformationen für die Lehrkraft
- 4 Arbeitsblätter mit Lösungsblättern
- 1 Infotext für die Schülerinnen und Schüler

http://dguv-lug.de/840599.php

